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Grenzverletzungen 
 
Grenzverletzungen beschreiben ein einmaliges oder maximal gelegentliches unangemessenes Ver-
halten, das zumeist unbeabsichtigt geschieht. Häufig geschehen diese aufgrund von fehlender per-
sönlicher oder fachlicher Reflexion oder weil, gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
konkrete Regelungen für bestimmte Situationen nicht klar und transparent gemacht wurden. Grenz-
verletzungen können aber auch willentlich über einen längeren Zeitraum vollzogene Handlungen 
sein, mit denen ein/e Täter/in ein Kind „testet“. 
Quelle: Erzbistum Köln – Stabsstelle Prävention & Intervention (Hg.): Augen auf – Hinsehen und schüt-
zen. Informationen zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Köln 2013. 
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Kindeswohlgefährdung 
 
„Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, geistige und seelische Wohl eines Kindes 
durch das Tun oder Unterlassen der Eltern oder Dritter gravierende Beeinträchtigungen erleidet, die 
dauerhafte oder zeitweilige Schädigungen in der Entwicklung des Kindes zur Folge haben bzw. ha-
ben können. 
Bei einer Gefährdung muss die Beeinträchtigung, die das Kind erleidet, gravierend sein und es muss 
die biographisch zeitliche Dimension beachtet werden. 
Kindeswohl bezieht sich auf gegenwärtige, vergangene und auf zukünftige Lebenserfahrung und 
Lebensgestaltung eines Kindes.“ 
Quelle: Deutsches Jugendinstitut. Heinz Kindler, Susanna Lillig, Herbert Blüml, Annegret Werner, 
Carsten Rummel (Hg.): Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer 
Dienst. September 2004 

 
 

Sexualisierte Gewalt 
 
Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser Ordnung umfasst neben strafbaren, sexualbezoge-
nen Handlungen auch sonstige sexuelle Übergriffe sowie Grenzverletzungen. Sie betreffen alle Ver-
haltens- und Umgangsweisen mit sexuellem Bezug, die gegenüber Einwilligungsunfähigen oder mit 
vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen Willen der schutz- 
oder hilfebedürftigen Personen erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Gewalt. 
Strafbare sexualbezogene Handlungen sind Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbu-
ches (StGB) sowie weitere sexualbezogene Straftaten des StGB. 
Quelle: Präventionsordnung, § 2 Abs. 1 & 2 
 
Sonstige sexuelle Übergriffe sind nicht lediglich zufällige, sondern beabsichtigte Handlungen unter-
halb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreuenden oder 
pflegerischen Umgang mit Minderjährigen (…) unangemessen und grenzüberschreitend sind. 
Präventionsordnung, § 2 Abs. 4 
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Sexuelle Übergriffe 
 
Sexuelle Übergriffe sind klare Hinwegsetzungen über gesellschaftliche Normen, institutionelle Re-
geln, fachliche Standards und die individuellen Grenzen und verbalen, nonverbalen oder körperlichen 
Widerstände der Opfer. Sie geschehen nicht zufällig oder aus Versehen. 
Quelle: Erzbistum Köln – Stabsstelle Prävention & Intervention (Hg.): Augen auf – Hinsehen und schüt-
zen. Informationen zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Köln 2013. 
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